
Antrag gem. § 24(1) GO-BV 

 
Betrifft: Maßnahmen zur Förderung 
(Ermöglichung) von privaten Gehsteigpflanzen 
 
Die unterfertigten Mitglieder der Bezirksvertretung Alsergrund stellen zur Sitzung der Bezirksvertretung am 
28.April 2021 folgenden 

ANTRAG 

 

Die Bezirksvertretung Alsergrund ersucht die zuständigen Magistratsbehörden Möglichkeiten zu prüfen, die das 
Aufstellen privater Pflanzen im öffentlichen Raum (Gehsteig) fördern -  iSv ermöglichen. Über die Umsetzung 
der Maßnahmen, soll der Umweltausschuss nach Vorliegen der damit verbundenen Kosten entscheiden.    

Das Ergebnis dieser Prüfung soll mit einer Kostenschätzung der Umwelt-Kommission zur weiteren Beratung 
über geeignete Begleit-Maßnahmen (z.B: Anschreiben von HausbesitzerInnen, sonstige Förderungen durch den 
Bezirk, etc.) zugewiesen werden. 

 

Begründung: 

Derzeit gibt es für Hauseigentümer die Möglichkeit, bei einer Restbreite des Gehsteigs von 2 Metern, private 
Pflanzen (z.B. große Topfpflanzen) im öffentlichen Raum aufzustellen, hierfür ist derzeit ein Antrag bei der 
zuständigen Magistratsabteilung nötig und eine Gebühr zu entrichten.  

Das Aufstellen von Gehsteigpflanzen durch Private leistet einen Beitrag zum Klimaschutz und trägt zur 
Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum bei. Die Pflege der Pflanzen wird hierbei zudem durch die privaten 
Aufsteller_innen besorgt, was einen zusätzlichen Vorteil für die öffentliche Hand bedeutet. 

 

 
Für NEOS Alsergrund 
 
Mag. Rudolf Mayrhofer-Grünbühel      Wien, 23.04.2021 
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